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Gesetz 
vom 13. März 2014 

betreffend die Abänderung des Gesetzes über 
das Öffentliche Auftragswesen 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 19. Juni 1998 über das Öffentliche Auftragswesen 
(ÖAWG), LGBl. 1998 Nr. 135, in der geltenden Fassung, wird wie folgt 
abgeändert: 

Überschrift vor Art. 17a 

B.bis Besondere Bestimmungen betreffend den Zahlungsverkehr 

Art. 17a 

Grundsatz 

1) Die Ausschreibung darf keine Bestimmungen über den Zahlungs-
termin oder die Entschädigung für die Betreibungskosten enthalten, die 
für Unternehmer grob nachteilig im Sinne von Art. 336e Abs. 2 und 5 des 
Handelsgesetzbuches sind. 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 94/2013 und 8/2014 
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2) Der Auftraggeber kann in der Ausschreibung eine Zahlungsfrist 
festlegen. Die Zahlungsfrist darf 30 Tage nicht übersteigen, ausser: 
a) es ist aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale des Auftrages 

eine längere Frist sachlich gerechtfertigt; oder 
b) die überwiegende Tätigkeit des Auftraggebers, für den das Vergabe-

verfahren durchgeführt wird, besteht in der Bereitstellung von Ge-
sundheitsdienstleistungen. 

3) In den Fällen nach Abs. 2 Bst. a und b darf die Zahlungsfrist kei-
nesfalls 60 Tage übersteigen. 

4) Der Auftraggeber kann in der Ausschreibung Angaben über die 
maximale Dauer eines gesetzlich oder vertraglich vorgesehenen Abnah-
me- oder Überprüfungsverfahrens zur Feststellung der vertragsgemässen 
Leistungserbringung treffen. Die Dauer dieses Abnahme- oder Überprü-
fungsverfahrens darf grundsätzlich 30 Tage ab dem Empfang der Ware 
oder der Erbringung der Bau- oder Dienstleistung nicht übersteigen. 
Davon abweichende Festlegungen des Auftraggebers sind nur zulässig, 
wenn diese für Unternehmer nicht grob nachteilig sind. Für die Beurtei-
lung der groben Nachteiligkeit ist insbesondere zu berücksichtigen, in-
wieweit die Dauer des vorgesehenen Abnahme- oder Überprüfungsver-
fahrens von der Übung des redlichen Verkehrs abweicht, ob es einen 
sachlichen Grund für diese Abweichung gibt und um welchen Auftrags-
gegenstand es sich handelt. 

5) Die Ausschreibung darf keine Angaben über den frühestmöglichen 
Zeitpunkt des Eingangs der Rechnung beim Auftraggeber beinhalten. 

6) Der Auftraggeber darf in der Ausschreibung keinen Verzugszins-
satz festlegen, dessen Höhe den in Art. 336b des Handelsgesetzbuches 
festgelegten gesetzlichen Zinssatz unterschreitet. 

7) Die Möglichkeit einer Vereinbarung von Ratenzahlungen wird 
durch die Bestimmungen der Abs. 1 bis 6 nicht berührt. 

Überschrift vor Art. 49a 

D. Besondere Vertragsbestimmungen betreffend den Zahlungsverkehr 
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Art. 49a 

Grundsatz 

1) Vertragsbestimmungen über den Zahlungstermin oder die Entschä-
digung für die Betreibungskosten, die für Unternehmer grob nachteilig 
im Sinne von Art. 336e Abs. 2 und 5 des Handelsgesetzbuches sind, sind 
nichtig. 

2) Der Auftraggeber kann im Vertrag eine Zahlungsfrist festlegen. Die 
Zahlungsfrist darf bei sonstiger Nichtigkeit 30 Tage nicht übersteigen, 
ausser: 
a) es ist aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale des Auftrages 

eine längere Frist sachlich gerechtfertigt; oder 
b) die überwiegende Tätigkeit des Auftraggebers, für den das Vergabe-

verfahren durchgeführt wird, besteht in der Bereitstellung von Ge-
sundheitsdienstleistungen. 

3) In den Fällen nach Abs. 2 Bst. a und b darf die Zahlungsfrist bei 
sonstiger Nichtigkeit keinesfalls 60 Tage übersteigen. 

4) Der Vertrag kann Bestimmungen über die maximale Dauer eines 
gesetzlich oder vertraglich vorgesehenen Abnahme- oder Überprüfungs-
verfahrens zur Feststellung der vertragsgemässen Leistungserbringung 
enthalten. Die Dauer dieses Abnahme- oder Überprüfungsverfahrens 
darf bei sonstiger Nichtigkeit grundsätzlich 30 Tage ab dem Empfang der 
Ware oder der Erbringung der Bau- oder Dienstleistung nicht überstei-
gen. Davon abweichende Vereinbarungen sind nur zulässig, wenn diese 
ausdrücklich in allfälligen Ausschreibungsunterlagen festgelegt wurden 
und für den Unternehmer nicht grob nachteilig sind. Für die Beurteilung 
der groben Nachteiligkeit ist insbesondere zu berücksichtigen, inwieweit 
die Dauer des vorgesehenen Abnahme- oder Überprüfungsverfahrens 
von der Übung des redlichen Verkehrs abweicht, ob es einen sachlichen 
Grund für diese Abweichung gibt und um welchen Auftragsgegenstand 
es sich handelt. 

5) Vereinbarungen im Vertrag über den frühestmöglichen Zeitpunkt 
des Eingangs der Rechnung beim Auftraggeber sind nichtig. 

6) Die Vereinbarung eines Verzugszinssatzes im Vertrag, dessen Höhe 
den in Art. 336b des Handelsgesetzbuches festgelegten gesetzlichen Zins-
satz unterschreitet, ist nichtig. 

7) Die Möglichkeit einer Vereinbarung von Ratenzahlungen wird 
durch die Bestimmungen der Abs. 1 bis 6 nicht berührt. 
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8) Die in den Abs. 1 bis 6 vorgesehene Nichtigkeit kann nicht geltend 
gemacht werden, wenn die entsprechende Bestimmung in einem Be-
schwerdeverfahren nach diesem Gesetz hätte angefochten werden können. 

II. 

Übergangsbestimmung 

Auf im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes hängige Vergabe-
verfahren findet das bisherige Recht Anwendung. 

III. 

Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2011/7/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Be-
kämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr (EWR-Rechtssamm-
lung: Anh. XII - 2.01). 

IV. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 13. März 2014 
über die Abänderung des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches in 
Kraft. 

In Stellvertretung des Landesfürsten: 
gez. Alois 
Erbprinz 

gez. Adrian Hasler 
Fürstlicher Regierungschef 
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